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AMTLICHER TEIL

 ■ Verbandsgemeinde Wethautal

Öffentliche Bekanntmachung
Am Mittwoch, 04.03.2026, 17:00 Uhr findet eine Sitzung mit öf-
fentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Gremium: Kinder- und Jugendbeirat 

der Verbandsgemeinde Wethautal
Ort: 06721 Osterfeld, Am Bahnhof 03
Raum: Jugend-, Freizeit- und Bildungszentrum

Tagesordnung:
Nicht öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der Sit-

zung des Kinder- und Jugendbeirates der Verbandsgemein-
de Wethautal vom 19.11.2025

3. Baustellen Mertendorf - in Verbindung mit dem Busverkehr
4. Jugendclub Mertendorf, Nachnutzung 2 Container aus 

Sieglitz
5. Teilnahme an Gründungsversammlung KuJ-Beirat Droyßig
6. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
7. Schließung der Sitzung

gez. Nils Weber
Vorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, 10.03.2026, 18:00 Uhr findet eine Sitzung mit öf-
fentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Gremium: Haupt- und Vergabeausschuss 

der VerbGem Wethautal
Ort: 06721 Osterfeld, Corseburger Weg 11
Raum: Versammlungsraum

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen 

Teil gefassten Beschlüsse
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesen-

heit und der der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
5. Mitteilung der Verbandsgemeinderäte zu bestehenden Mit-

wirkungsverboten nach § 33 KVG LSA

6. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 
letzten Sitzung des Haupt- und Vergabeausschusses vom 
17.02.2026 - öffentlicher Teil

7. Haushalt der Verbandsgemeinde Wethautal für das Haus-
haltsjahr 2026

8. Einwohnerfragestunde
9. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
10. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
Nichtöffentlicher Teil
11. Grundstücksangelegenheiten
12. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

letzten Sitzung des Haupt- und Vergabeausschusses vom 
17.02.2026 - nichtöffentlicher Teil

13. Vergabe von Bauleistungen, Planungsleistungen, Ingeni-
eurleistungen, Lieferleistungen, Vertragsangelegenheiten

14. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
15. Schließung der Sitzung

gez. Kerstin Beckmann
Verbandsgemeindebürgermeisterin/
Ausschussvorsitzende

 ■ Stadt Osterfeld

Bekanntmachung von Sitzungen  
des Stadtrates Osterfeld sowie  

seiner Ausschüsse
Im Amtsblatt am 12.02.2026 wurde die 1. Änderungssatzung 
zur Hauptsatzung der Stadt Osterfeld veröffentlicht. Die 1. Än-
derungssatzung zur Hauptsatzung ist am 13.02.2026 in Kraft 
getreten. Mit In-Kraft-Treten dieser Änderungssatzung werden 
Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates Os-
terfeld und seiner Ausschüsse nur noch auf der Internetseite 
der Verbandsgemeinde Wethautal unter www.vgem-wethautal.
de bekannt gemacht. Die Bekanntmachungen finden Sie auf der 
Internetseite im Bürgerinformationssystem unter Bürger und Ver-
waltung, BIS –Bürgerinfosystem.
Aus informatorischen Zwecken werden die Tagesordnungen der 
bereits stattgefundenen Sitzungen nachträglich im Amtsblatt ver-
öffentlicht.

gez. Hans-Peter Binder
Bürgermeister der Stadt Osterfeld
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 ■ Stadt Stößen

Verbandsgemeinde Wethautal
- Die Gemeindewahlleiterin -

Öffentliche Bekanntmachung 
zur Bürgermeisterwahl der Stadt Stößen

Einladung zur Vorstellung  
der Bürgermeisterkandidaten

Am Montag, den 09.03.2026, findet um 18:00 Uhr im Schüt-
zenhaus Stößen, Naumburger Straße 35 in 06667 Stößen eine 
Veranstaltung statt, zu der den zugelassenen Kandidaten für die 
Bürgermeisterwahl am 29.03.2026 gemäß § 63 Abs. 2 Kommu-
nalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
Gelegenheit gegeben wird, sich den Bürgerinnen und Bürgern 
vorzustellen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen.

gez. Cornelia Schade
Gemeindewahlleiterin

Wahlbekanntmachungen  
nach § 88 Nr. 2 und 6  

der Kommunalwahlordnung  
für das Land Sachsen-Anhalt (KWO LSA)

Bekanntmachung über das Recht auf Einsichtnahme 
in das Wählerverzeichnis und  

die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Bürgermeisterwahl der Stadt Stößen  

am 29.03.2026

1. Zeit und Ort der Einsichtnahme
Das Wählerverzeichnis der Stadt Stößen wird in der Zeit vom 
05.03.2026 bis 13.03.2026 während der Dienststunden:
Montag – Freitag: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Dienstag: 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Donnerstag: 13.00 Uhr bis 16:00 Uhr

im Rathaus Stößen, Naumburger Str. 33, 06667 Stößen (barri-
erefrei) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, haben Wahlberechtigte 
nur dann ein Recht, wenn sie Tatsachen glaubhaft machen, aus 
denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wäh-
lerverzeichnisses ergeben kann. Ein Recht zur Überprüfung be-
steht nicht in Fällen, in denen im Melderegister ein Sperrvermerk 
gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-
führt. Die Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich.
Wählen kann nur der Wahlberechtigte, der in das Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Berichtigung des Wählerverzeichnisses
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, 
kann während der Frist der Einsichtnahme, spätestens am 
13.03.2026, 12:00 Uhr, bei der Verbandsgemeinde Wethau-
tal, Rathaus Stößen, Naumburger Straße 33, 06667 Stößen, 
schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift einen Antrag 
auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. Sofern die 
behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind, hat die Antrag-
stellerin / der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel bei-
zubringen.
Nach dem 13.03.2026 ist ein Einspruch nicht mehr zulässig.

3. Wahlbenachrichtigung
Wahlberechtigte Personen, die in das Wählerverzeichnis ein-
getragen sind, erhalten bis spätestens 08.03.2026 eine Wahl-
benachrichtigung.
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss das Wählerverzeichnis einsehen und 
gegebenenfalls Antrag auf Berichtigung stellen, wenn sie/er nicht 
Gefahr laufen will, dass sie/er ihr/sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann.

4. Wahlschein und Briefwahl
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabga-
be im Wahllokal oder durch Briefwahl teilnehmen. Ein Wahlbe-
rechtigter, der in das Wählerverzeichnis eingetragen ist, erhält 
auf Antrag einen Wahlschein.
Die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahlberech-
tigten Personen erhalten einen Wahlschein,
a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist für die Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
versäumt haben;

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist entstanden ist.

Wahlscheine können von Freitag, den 13.03.2026 bis Freitag, 
27.03.2026 18.00 Uhr, bei der Verbandsgemeinde Wethautal, 
Rathaus Stößen, 1. OG Naumburger Straße 33, 06667 Stö-
ßen, mündlich oder schriftlich beantragt werden.
Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiber, Tele-
fax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierende elektronische 
Übermittlung als gewahrt. Die elektronische Beantragung kann 
auch über unsere Internetseite, www.vgem-wethautal.de oder 
www.wahlschein.de/15084470, erfolgen. Fernmündliche Anträ-
ge sind nicht zulässig. Der Antragsteller muss Familiennamen, 
Vornamen, Geburtsdatum und eine Wohnanschrift (Straße, 
Hausnummer, Postleitzahl, Ort) angeben.
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. An eine andere Person als der/den Wahlberechtigte/n 
persönlich werden Wahlschein und Briefwahlunterlagen nur aus-
gehändigt, wenn die bevollmächtigte Person von der/dem Wahl-
berechtigten bereits auf dem Wahlscheinantrag benannt wurde 
oder die Berechtigung zum Empfang durch Vorlage einer schrift-
lichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevoll-
mächtigte Person auszuweisen.
Ein Wahlberechtigter mit einer körperlichen Beeinträchtigung 
kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen.
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte 
Personen können aus den unter Buchstaben a) und b) ange-
gebenen Gründen den Antrag noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, 
stellen. Gleiches gilt, wenn die wahlberechtigte Person schriftlich 
erklärt, wegen einer plötzlichen Erkrankung das Wahllokal nicht 
oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen zu 
können.
Verlorene oder nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine wer-
den nicht ersetzt.
Mit der Erteilung des Wahlscheines erhält der Wahlberechtigte 
zugleich:
a) einen amtlichen Stimmzettel
b) einen amtlichen Stimmzettelumschlag
c) einen amtlichen Wahlbriefumschlag
d) sowie das Merkblatt zur Briefwahl

Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine oder 
Stimmzettel werden nicht ersetzt.
Wer durch Briefwahl wählt, muss den Wahlbriefumschlag mit den 
Briefwahlunterlagen so rechtzeitig an den auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Wahlleiter übersenden, dass der Wahlbrief 
spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.



Heimatspiegel Wethautal - amtlicher TeilNr. 3/2026 · 3 

Der Wahlbrief kann auch in der Dienststelle der zuständigen 
Wahlleiterin abgegeben werden. Nähere Hinweise darüber, wie 
die wählende Person die Briefwahl auszuüben hat, sind auf dem 
den Briefwahlunterlagen beiliegendem Merkblatt angegeben.
Werden der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen persönlich 
bei der Verbandsgemeinde Wethautal, Rathaus Stößen, 1. OG, 
Naumburger Straße 33, 06667 Stößen beantragt, besteht auch 
die Möglichkeit, die Wahl an Ort und Stelle im Verwaltungsge-
bäude durchzuführen.

Osterfeld, 16.02.2026

gez. Kerstin Beckmann
Verbandsgemeindebürgermeisterin

Bürgermeisterwahl Stößen 

Briefwahlunterlagen online beantragen

Für die Bürgermeisterwahl der Stadt Stößen am 29.03.2026 bie-
tet die Verbandsgemeinde Wethautal den wahlberechtigten Bür-
gerinnen und Bürgern an, Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
online zu beantragen.
Vom 08.03.2026 bis zum 25.03.2026 können alle wahlberechtig-
ten Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stößen über die Homepage
www.vgem-wethautal.de ihre Briefwahlunterlagen anfordern. 
Auf der Startseite wird ein entsprechender Link platziert, der zum 
Wahlscheinantrag führt.
Hier geben Sie Ihre für die Beantragung erforderlichen Daten 
ein und beantragen abschließend Ihre Briefwahlunterlagen. Die 
Daten werden mit einem sicheren Verschlüsselungsverfahren an 
die Verwaltung übertragen. Von dort werden Ihnen die entspre-
chenden Briefwahlunterlagen zugesandt.
Weitere Auskünfte erhalten Sie durch unser Wahlbüro 034422-
41429 oder 034422-41420.

gez. Kerstin Beckmann
Verbandsgemeindebürgermeisterin

 ■ Gemeinde Molauer Land

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, 09.03.2026, 18:00 Uhr findet eine Sitzung mit öffent-
lichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Gremium: Gemeinderat der Gemeinde Molauer Land
Ort: 06618 Molauer Land OT Leislau, Leislau 25
Raum: Dorfgemeinschaftshaus

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen 

Teil gefassten Beschlüsse
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesen-

heit und der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
5. Mitteilung der Gemeinderäte zu bestehenden Mitwirkungs-

verboten nach § 33 KVG LSA
6. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der Sit-

zung des Gemeinderates der Gemeinde Molauer Land vom 
09.12.2025 - öffentlicher Teil

7. Beschluss über die Annahme einer Spende
8. Einwohnerfragestunde
9. Mitteilung des Bürgermeisters über die Ausführung gefass-

ter Beschlüsse, wichtige Gemeindeangelegenheiten und 
Eilentscheidungen

10. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates zu Angelegen-
heiten der Gemeinde

11. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nicht öffentlicher Teil
12. Grundstücksangelegenheiten
13. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der Sit-

zung des Gemeinderates der Gemeinde Molauer Land vom 
09.12.2025 - nichtöffentlicher Teil

14. Vergabe von Bauleistungen, Planungsleistungen, Lieferleis-
tungen, Ingenieurleistungen, Vertragsangelegenheiten

15. Mitteilung des Bürgermeisters über nichtöffentliche Ange-
legenheiten

16. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates zu nichtöffentli-
chen Angelegenheiten der Gemeinde

17. Schließung der Sitzung

gez. Bodo Zier
Bürgermeister der Gemeinde Molauer Land

 ■ Gemeinde Schönburg

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, 03.03.2026, 19:00 Uhr findet eine Sitzung mit öf-
fentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Gremium: Gemeinderat der Gemeinde Schönburg
Ort: 06618 Schönburg, Schönburg 46 A
Raum: FFW Gerätehaus Schönburg

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentli-

chen Teil gefassten Beschlüsse
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
5. Mitteilung der Gemeinderäte zu bestehenden Mitwir-

kungsverboten nach § 33 KVG LSA
6. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schönburg 
vom 08.12.2025 - öffentlicher Teil

7. Beschluss über die Annahme einer Spende
8. Einwohnerfragestunde
9. Mitteilung des Bürgermeisters über die Ausführung ge-

fasster Beschlüsse, wichtige Gemeindeangelegenheiten 
und Eilentscheidungen

10. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates zu Angele-
genheiten der Gemeinde

11. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
Nichtöffentlicher Teil
12. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Schönburg 
vom 08.12.2025 - nichtöffentlicher Teil

13. Grundstücksangelegenheiten
13.1. Grundstücksangelegenheiten - Rückübertragung
14. Vergabe von Bauleistungen, Planungsleistungen, Ingeni-

eurleistungen, Lieferleistungen, Vertragsangelegenheiten
15. Mitteilung des Bürgermeisters über nichtöffentliche Ange-

legenheiten
16. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates zu nichtöf-

fentlichen Angelegenheiten der Gemeinde
17. Schließung der Sitzung

gez. Karsten Stützer
Bürgermeister der Gemeinde Schönburg
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 ■ Gemeinde Wethau

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
der Jagdgenossenschaft Wethau

Am Freitag, den 20.03.2026 findet um 19.00 Uhr im Mehr-
zweckraum der Gemeinde Wethau, Hirtengraben 1, die dies-
jährige Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft Wet-
hau statt.
Eingeladen hierzu sind alle Jagdgenossen, die auf Grund § 2 
Abs.1 der Satzung der Jagdgenossenschaft Wethau Eigentümer 
der zum Gebiet der Genossenschaft gehörenden Flächen sind.

Tagesordnung:
1. Begrüßung und Eröffnung durch den Vorsitzenden
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschluss-

fähigkeit
3. Feststellen der Tagesordnung
4. Personalangelegenheit
5. Kassenbericht
6. Entlastung des Vorstandes und des Vorsitzenden
7. Bericht der Jagdpächter
8. Vorschläge, Diskussion und Beschlussfassung zur Verwen-

dung der Jagdpacht
9. Sonstiges
10. Schließung der Sitzung

Die Jagdgenossen werden um ihr Erscheinen oder um Entsen-
dung eines Vertreters mit Vollmacht gebeten.

gez. Lothar Voß
Vorsitzender der Jagdgenossenschaft
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Eine Sonderveröffentlichung der LINUS WITTICH Medien KG Frühjahr | 3369 2026

Ausgabe: Burgenlandkreis

Unser Leistungsspektrum:
Reparaturen von: Waschmaschinen, Trocknern, Geschirrspülern,  
  Elektroherden, Kühlgeräten

Wir sind MIELE autorisierter Fachhandelskundendienst, verfügen über alle 
notwendigen Messmittel und technischen Dokumentationen und können 
den Fehler Ihres Gerätes professionell auslesen und beheben.
Wir verfügen weiterhin über die notwendigen Kundendienstverträge der 
Marken: Bosch, Siemens, Constructa, Neff, Whirlpool, Bauknecht, 
Ignis, Samsung, Gorenje, Hisense und sind in der Lage, Ihre Geräte nach 
Herstellervorgaben zu reparieren. 
Weiterhin können Sie Neugeräte von uns beziehen, welche wir auf Wunsch 
liefern und fachgerecht aufstellen und einbauen. Altgeräte werden dabei 
selbstverständlich mit entsorgt. Nutzen Sie hierzu bitte unser Informati-
onsmedium: www.hgs-weissenfels.de

Ihr Udo Rätzke, Hausgeräteservice Weißenfels

Hausgeräteservice Weißenfels Inh.: Udo Rätzke, Tagewerbener Str. 35, 06667 Weißenfels

Hausgeräteservice Weißenfels • Tagewerbener Str. 35 • Udo Rätzke
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Ganz am Anfang steht deine Bewerbung bei den Ausbildungsbe-
trieben. Hier ist es nicht nur wichtig, alle aussagekräftigen Unter-
lagen beisammen zu haben, sondern auch die Bewerbungsfris-
ten einzuhalten! 

Bewerbungs-
mappe
Bewerbungsunterlagen  
kostenlos zum downloaden auf
ausbildungsratgeber-online.de

Deine Bewerbung ist der erste Schritt in den Ausbildungs-
betrieb. Achte auf vollständige Unterlagen und Bewer-
bungsfristen. Die Mappe enthält: Anschreiben, Lebenslauf 
und Zeugnisse. Vermeide Rechtschreibfehler, Flecken oder 
Eselsohren. Nutze edle Klemmmappen oder Einlegesyste-
me. Im Anschreiben stellst du dar, wer du bist, warum du 
dich bewirbst und welche Stärken du mitbringst – maxi-
mal eine DIN-A4-Seite. Der Lebenslauf (tabellarisch oder 
ausführlich) listet Schulbildung, Praktika, Abschlüsse und 
Hobbys auf. Ein Foto sollte aktuell, professionell und seriös 
sein – keine Schnappschüsse oder Social-Media-Bilder. Bei 
Online-Bewerbungen: Anhänge als PDF, keine aufwendigen 
Formatierungen, nutze eine seriöse E-Mail-Adresse. Gib in 
der Betreffzeile klar an, worauf du dich bewirbst. Und wenn 
du nach einigen Wochen keine Rückmeldung bekommst: 
Trau dich, freundlich nachzufragen.

Foto: KI-generiert

guTEn
EIndruCk

maChEn

TIppS, TrIckS und rund um

dIE bEwErbung –

gLEIch hIEr:
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Buchung und Beratung: Antje Zweigler · Michaelisstr. 62
06618 Naumburg · Tel. 0176-99082513

06.10. - 11.10.2026

ab 899 Euro p.P.
Frühbucherpreis bis 31.1.26

EZ-Zuschlag 145 €

Südtirol Südtirol mit Kastelruther Spatzenfestmit Kastelruther Spatzenfest
Unsere Leistungen:
•   Fahrt im modernen Reisebus ab Dresden, Meißen,   

 Halle, Naumburg, Weißenfels 
•  5 x Ü/HP im Hotel Angerer, Willkommens-Aperitif
•  1 x Ausflug Bozen und auf den Ritten mit örtlicher RL
•  1 x kleine Dolomitenrundfahrt mit örtlicher RL
•  1 x Ausflug Bozen und auf den Ritten, 
•  1 x Ausflug Weinstraße • Trauttmansdorffer Gärten 
•  1 x Hüttenachmittag mit Livemusik 
•  1 x Weinverkostung inkl. Kellerbesichtigung und   
 5er-Weinprobe
•  Eintrittskarte Kastelruther Spatzenfest am 10.10.26
•  Nutzung des Wellnessbereiches des Hotels mit   
 Hallenbad, Sauna, Infrarotkabine

Reisepreis pro Person: 
1025 €

Dein Drang, anderen zu helfen ist groß? In einen Beruf im Gesund-
heits- und Sozialwesen kannst du jeden Tag mit einm Lächeln im 
Gesicht deinen Mitmenschen helfen und mit einem guten Gefühl 
nach Hause zu gehen.

Foto: KI-generiert

 mEnSChLIChkEiT 
   zähLT

ALLE VORTEILE 
AB DEM ERSTEN TAG. 
WIR SIND DABEI!
Starte jetzt deine Ausbildung:

Pflegefachkraft (w/m/d)
oder

Krankenpflegehelfer (w/m/d)

KONTAKT / BEWERBUNG
Asklepios Klinik Weißenfels
Naumburger Straße 76   
06667 Weißenfels
Tel.    (03443) 40-1821
praxiskoordination.weissenfels@asklepios.com
www.asklepios.com/weissenfels

Pflege-
fachmann m/w/d
Wenn du gerne Menschen hilfst, ist die Ausbildung zum Pflege-
fachmann oder zur Pflegefachfrau genau das Richtige für dich. 
Nach der generalistischen Ausbildung bist du vielseitig ein-
setzbar – etwa in Krankenhäusern, Pflegeheimen oder sozialen 
Einrichtungen. Du unterstützt Patient*innen bei Bewegung und 
Selbstversorgung, übernimmst Gesundheitsförderung, Präven-
tion, Begleitung in Krisen und in der letzten Lebensphase. Die 
Ausbildung bietet viele Einsatzbereiche und eine sichere beruf-
liche Zukunft.

3 Jahre | 1.415 € bis 1.578 €

Mittlere Reife | Schichtdienst

Gastronomie & Tourismus

gEnuSS
ErLEbEn
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Ohne Plan kein Bau – und jetzt kommst du!  Du hast kreative Ideen 
und liebst es zu planen? Dann ist die Bau- und Handwerksbranche 
genau dein Ding.Setze deine Vorstellungen technisch oder hand-
werklich um!

mIT kOpF & muSkELkraFT
Foto: KI-generiert

3 Jahre | 880 € bis 1.495 €

Hauptschulabschluss  | Schichtdienst

Baugeräte-
führer m/w/d

Wind und Wetter können dir nichts anhaben und du möchtest 
gern in die Welt von Baggern, Kränen und Co. einsteigen? 
Dann solltest du über eine Ausbildung zum Baugerätefüh-
rer*in nachdenken. Zu deinen Aufgaben gehören das Ein-
richten, Sichern, Verladen und Bedienen von Baugeräten auf 
Baustellen. Für den Beruf solltest du auf jeden Fall sorgfältig, 
flexibel und umsichtig sein, um auf den Baustellen nach Plan 
zu arbeiten und Gefahrenzonen frühzeitig  zu erkennen. Nach 
deiner Ausbildung kannst du dich im Bereich Arbeitsschutz 
oder Baumaschinentechnik spezialisieren oder einen Bache-
lor in Maschinenbau absolvieren.

06722 Weißenborn b. Droyßig · Hauptstraße 2
Tel. 03 44 25 / 2 12 48 · Fax 3 00 06

Pumpen aller Art
Verkauf, Reparatur, Wartung und Einbau von:
Pumpen aller Art, Brunnenarbeiten
und Abwasserhebeanlagen 

 - Reparatur auch von älteren Fabrikaten -

join 
the 

team.raico.com

 Produktionsmitarbeiter  
 im Bereich Metallbau (m/w/d)  
    Hollsteitz  

Foto: KI-generiert
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•  Autoglasservice
•  Steinschlagreparatur
•  Austausch von
   Fahrzeugscheiben

•  Motorinstandsetzung
•  Getriebeinstandsetzung

•  Lackierung
•  Karosserie-,  

Unfallinstandsetzung

•  Reifenservice und 
Kfz Mechanik 
alle Marken

•  Reparatur von Hybrid-
   und Elektrofahrzeugen

•  Fahrzeugelektrik/
   -elektronik

•  Werkstattersatzfahrzeug

•  Gebrauchtwagenhandel

Dietendorf 15 · 06722 Wetterzeube/OT Dietendorf

Malerfachbetrieb
Maler und Lackiermeister

0172 / 58 48 282
E-Mail: F-leih-saeck@web.de

Innungsbetrieb

• preiswert
• fachgerecht

Spedition Kämpf, Naumburg, Z 0 34 45 - 26 68 82
UMZÜGE

Bauen · W
ohnen · F

inanzieren

         Dachdeckermeisterbetrieb
Mitglied der Dachdecker-Innung Sachsen-Anhalt-Süd

Fachbetrieb für:
• Dächer und Fassaden • Gerüstbau • Dachklempnerei

• Schornsteinkopfreparaturen • Kranarbeiten
06667 Stößen • Priestädt Nr. 14 • Tel.: (03 44 45) 2 02 22 • 01 72 -6 05 57 24 • 01 72 -3 40 05 53 • info@dach-helm.de

Dach-Helm GmbH

Buchen Sie 

Ihren Ostergruß!

Anzeigen | Beilagenverteilung | Drucksachen  www.wittich.de

Ihre Medienberaterin vor Ort

Teresa Bunzel berät Sie gerne.
0171 2908634 | teresa.bunzel@wittich.de

Job
gesucht?
Mit einem Blick ...
in den Stellenmarkt  
können Sie schnell  
und bequem fündig  
werden!

onlineonlineonlineonlineonlineonlineonline
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Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!




